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(54) BACKAUFSATZ FÜR EINE KÜCHENMASCHINE

(57) Ein Backaufsatz (1) für eine Küchenmaschine
hat ein Außengefäß (2) mit Innenwänden (4), die einen
Aufnahmeraum (3) einfassen. Das Außengefäß (2) weist
oberseitig eine Einsetzöffnung (5) auf. Der Backaufsatz
(1) hat ferner ein einen Zubereitungsraum (11) aufwei-
sendes Zubereitungsgefäß (8), das in dem Aufnahme-
raum (3) angeordnet ist. Zwischen einem Boden (9) und
Seitenwänden (10) des Zubereitungsgefäßes (8) und
den Innenwänden (4) des Außengefäßes (2) ist ein Zwi-
schenraum (13) gebildet. In dem Zwischenraum (13) ist
eine Heizeinrichtung (14) angeordnet. Der Backaufsatz
(1) hat weiterhin ein Misch- und Knetwerk (15) und einen
Deckel (23) zum Verschließen der Einsetzöffnung (5).

Das Außengefäß (2) weist im Bereich des Boden-

abschnitts einen Verbindungsabschnitt (22) zum lösba-
ren Einsetzen in einen Aufnahmeabschnitt einer Küchen-
maschinenbasis auf. In dem Verbindungabschnitt (22)
ist ein einen ersten Kupplungsabschnitt (17) aufweisen-
des, freies Ende einer Drehwelle (16) des Misch- und
Knetwerks (15) angeordnet. Der erste Kupplungsab-
schnitt (17) ist zum drehfesten Verbinden mit einem an
einer Antriebswelle einer Küchenmaschinenbasis ange-
ordneten zweiten Kupplungsabschnitt eingerichtet. In
dem Verbindungsabschnitt (22) sind elektrisch mit der
Heizeinrichtung (14) verbundene elektrische Kontakte-
lemente (19) zum lösbaren Verbinden mit elektrischen
Kontakten einer Küchenmaschinenbasis (19) angeord-
net.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Back-
aufsatz für eine Küchenmaschine.
[0002] Es sind Küchenmaschinen bekannt, die für die
Zubereitung von gekochten Speisen verwendet werden,
hierbei die gekochten Speisen in weitgehend automati-
schen Abläufen und insbesondere auch nach vorgege-
benen Rezepten zubereiten können. Derartige Küchen-
maschinen umfassen eine Küchenmaschinenbasis und
einen mit der Küchenmaschinenbasis lösbar verbindba-
ren Kochtopfaufsatz. Bei modernen Geräten ist der
Kochtopfaufsatz mit einem Heizelement versehen, das
über zwischen dem Kochtopfaufsatz und der Küchenma-
schinenbasis hergestellte Steckkontakte mit einem Heiz-
strom versorgt werden kann. Den Heizstrom steuert eine
Steuerung der Küchenmaschine, die in der Küchenma-
schinenbasis angeordnet ist. Weiterhin ist ein Rührwerk
vorgesehen, welches in dem Kochtopfaufsatz angeord-
net ist und von einem in der Küchenmaschinenbasis an-
geordneten Motor zum Rühren und/oder Zerkleinern von
zu garenden Lebensmitteln rotierend angetrieben wer-
den kann. Hierzu ist eine Kupplungsverbindung zwi-
schen einer Drehwelle des Rührwerks, die typischerwei-
se einem Topfboden des Kochtopfaufsatzes durchtritt,
und einer in einem Aufnahmeabschnitt der Küchenma-
schinenbasis mündenden Antriebswelle vorgesehen. Ei-
ne solche Küchenmaschine ist zum Beispiel in der DE
100 19 126 A1 gezeigt und in einer besonderen Ausge-
staltung beschrieben. Derartige Küchenmaschinen sind
derzeit von unterschiedlichen Anbietern am Markt erhält-
lich und erfreuen sich bei den Endverbrauchern zuneh-
mender Beliebtheit. Sie erleichtern in vielen Haushalten
die Zubereitung von Mahlzeiten, lassen sich sogar pro-
grammieren, sodass neben der Zubereitung der Mahlzeit
andere Tätigkeiten im Haushalt oder zur Erledigung
sonstiger Arbeiten ausgeführt werden können.
[0003] Des Weiteren sind Küchenmaschinen bekannt,
die speziell für automatisiert durchgeführte Backvorgän-
ge, insbesondere für das Backen von Brot, und für die
Anwendung in Verbraucherhaushalten, gestaltet sind,
sogenannte Brotbackautomaten. Ein Beispiel für einen
solchen Brotbackautomaten ist in der DE 698 20 458 T2
gezeigt und beschrieben. Bei solchen Maschinen han-
delt es sich um einzelstehende Geräte, die in einem ge-
meinsamen Gehäuse eine Steuerung und eine Heizver-
sorgung sowie einen Antriebsmotor für ein Misch- und
Knetwerk sowie einen lösbar in einer Aufnahme in dem
Gehäuse einzusetzenden Backtopfeinsatz umfassen. In
der Aufnahme ist eine Heizeinrichtung angeordnet zum
Erhitzen eines durch die Aufnahme gebildeten Backrau-
mes und damit eines in dem Backtopfeinsatz enthaltenen
Backgutes. Mit solchen Brotbackautomaten können in
weitgehend automatisierten Abläufen Backwaren, wie
insbesondere Brote, aber auch Kuchen oder derglei-
chen, zubereitet werden. Die meisten Geräte erlauben
eine Programmierung, sodass beispielsweise am Abend
des Vortages der Backtopfeinsatz mit den für die Zube-

reitung bspw. eines Brotes erforderlichen Zutaten befüllt
werden und über Nacht ein Backprogramm ablaufen
kann, sodass am Morgen des folgenden Tages ein frisch
gebackenes Brot zur Verfügung steht. Auch diese Brot-
backautomaten erfreuen sich großer Beliebtheit und sind
in vielen Haushalten anzutreffen.
[0004] Ein Problem in vielen Haushalten besteht aller-
dings darin, dass der zur Verfügung stehende Platz, ty-
pischerweise in den Küchen, in denen die Küchenma-
schinen und Brotbackautomaten und weitere derartige
Geräte aufgestellt sind, begrenzt ist. Entsprechend
schaffen sich viele Haushalte nicht diejenigen Geräte
und Maschinen an, die sie gern verwenden würden,
schlicht weil der vorhandene Raum und Platz nicht für
die Aufstellung all dieser Geräte, wie zum Beispiel einer
Küchenmaschine und eines Brotbackautomaten, ausrei-
chend ist. Und auch dann, wenn Haushalte mehrere der-
artige Geräte zur Verfügung haben, können diese oft-
mals nicht gleichzeitig aufgestellt werden, was nicht sel-
ten dazu führt, dass einzelne der Geräte verstaut werden,
wegen ebenfalls in der Küche nur begrenzt vorhandenen
Stauraums häufig in Abstellräumen, zum Beispiel im Kel-
ler oder auf dem Dachboden. Die Erfahrung zeigt, dass
einmal dort in Abstellbereichen aussortierte Geräte in der
Regel nur noch selten, bisweilen sogar überhaupt nicht
mehr zum Einsatz kommen, sodass auch diejenigen
Haushalte, die eine Vielzahl von Geräten zur Vereinfa-
chung der Arbeit in der Küche besitzen, diese oftmals
nicht zum Einsatz bringen.
[0005] Schließlich ist auch die Anschaffung einer Viel-
zahl von Küchengeräten, wie Küchenmaschinen und
Brotbackautomaten, kostspielig, zumal bei jedem der
Geräte die komplette Technik mit gekauft wird, d. h. Steu-
erung, Antrieb, Gehäusemotor, Einsätze etc., was die
einzelnen Maschinen in der Anschaffung teuer macht.
[0006] Hier soll mit der Erfindung angesetzt und Abhilfe
geschaffen werden, indem eine Möglichkeit angegeben
wird, ein einziges Küchengerät, insbesondere eine Kü-
chenmaschine, vielfältiger zu nutzen, dies mit Zubehör-
teilen, die weit weniger Stauraum einnehmen. Zudem
soll mit der Erfindung eine Möglichkeit geschaffen wer-
den, kostengünstig eine Mehrzahl von Funktionen an au-
tomatisierter Unterstützung in der Küche zur Verfügung
zu stellen.
[0007] Diese Aufgabe wird zunächst gelöst durch ei-
nen Backaufsatz für eine Küchenmaschine mit den Merk-
malen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen ei-
nes solchen Backaufsatzes sind in den abhängigen An-
sprüchen 2 bis 12 angegeben. Ein weiterer Aspekt einer
Lösung der vorstehend bezeichneten Aufgabe besteht
in einer Küchenmaschine mit den Merkmalen des An-
spruchs 13. Vorteilhafte Weiterbildungen einer solchen
Küchenmaschine sind in den Ansprüchen 14 bis 16 auf-
gezeigt.
[0008] Erfindungsgemäß wird ein Backaufsatz für eine
Küchenmaschine angegeben, der zunächst ein Außen-
gefäß aufweist. Das Außengefäß beinhaltet einen Auf-
nahmeraum, der mit Innenwänden eingefasst ist, und

1 2 



EP 3 892 173 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

weist oberseitig eine Einsetzöffnung auf. Das Außenge-
fäß kann insbesondere auch einen Bodenabschnitt auf-
weisen, der insbesondere eine Durchbrechung aufzei-
gen kann. Der Backaufsatz hat ferner ein Zubereitungs-
gefäß. Dieses Zubereitungsgefäß weist einen Boden und
Seitenwände auf und hat eine obere Öffnung. In dem
Zubereitungsgefäß ist ein Zubereitungsraum gebildet,
der durch die obere Öffnung zugänglich ist. Das Zube-
reitungsgefäß ist in dem Aufnahmeraum in einer solchen
Weise angeordnet, dass zwischen dem Boden und den
Seitenwänden des Zubereitungsgefäßes und den den
Aufnahmeraum einfassenden Innenwänden des Außen-
gefäßes, einschließlich eines etwaigen Bodens des Au-
ßengefäßes, ein Zwischenraum gebildet ist. In dem Zwi-
schenraum ist eine Heizeinrichtung angeordnet. Weiter-
hin weist der Backaufsatz ein Misch- und Knetwerk auf,
dass eine durch den Boden des Zubereitungsgefäßes
und durch einen Bodenabschnitt des Außengefäßes hin-
durchgeführte Drehwelle und ein mit der Drehwelle ver-
bundenes, in dem Zubereitungsraum angeordnetes
Misch- und Knetwerkzeug aufweist. Schließlich weist der
Backaufsatz einen Deckel zum Verschließen der Einset-
zöffnung auf.
[0009] Bei dem erfindungsgemäßen Backaufsatz
weist das Außengefäß im Bereich des Bodenabschnitts
einen Verbindungsabschnitt zum lösbaren Einsetzen in
einen Aufnahmeabschnitt einer Küchenmaschinenbasis
auf. In diesem Verbindungsabschnitt ist ein freies Ende
der Drehwelle angeordnet, das einen ersten Kupplungs-
abschnitt aufweist zum drehfesten Verbinden mit einem
an einer Antriebswelle einer Küchenmaschinenbasis an-
geordneten zweiten Kupplungsabschnitt. Weiterhin sind
in dem Verbindungsabschnitt elektrisch mit der Heizein-
richtung verbundene elektrische Kontaktelemente zum
lösbaren Verbinden mit elektrischen Kontakten einer Kü-
chenmaschinenbasis angeordnet.
[0010] Mit der Erfindung wird erstmals ein nicht in einer
Küchenmaschine fest integrierter Backaufsatz angege-
ben, der mit einer Küchenmaschinenbasis lösbar als Auf-
satz verbunden werden kann und dann zusammen mit
der Küchenmaschinenbasis eine automatisch betreibba-
re Küchenmaschine zum Backen, auch Brotbackenau-
tomat genannt, bildet. Insbesondere - und dies liegt im
besonderen Fokus der Erfindung - kann ein solcher
Backaufsatz also für eine Küchenmaschinenbasis ange-
passt hergestellt und bereitgestellt werden, die zugleich
auch mit anderen Aufsätzen, insbesondere einem
Kochaufsatz, verbunden werden kann. Es kann sich hier-
bei insbesondere auch um eine bereits bestehende Kü-
chenmaschinenbasis handeln, die mit einem anderen
Aufsatz, z.B. einem Kochaufsatz, eine Küchenmaschine
mit anderer Funktion bildet.
[0011] Entsprechend ist die Küchenmaschinenbasis
funktional mit unterschiedlichen Aufsätzen verwendbar,
können mit einer solchen Küchenmaschinenbasis und
unterschiedlichen funktionalen Aufsätzen verschiedene
Arten von Küchenmaschinen, zum Beispiel Kochauto-
maten einerseits und Backautomaten andererseits, ge-

bildet werden. Die Küchenmaschinenbasis mit den darin
integrierten Elementen, insbesondere einem Antriebs-
motor, einer Steuerung, Eingabe- und Ausgabemodulen
und dergleichen, ist lediglich einmal vorhanden, was ei-
nerseits Investitionskosten spart, andererseits eine
raumsparende Möglichkeit für die Verwirklichung von
mehreren Funktionen von Küchenmaschinen ermög-
licht, indem nicht neben einer bekannten Küchenmaschi-
ne, zum Beispiel mit einer Kochfunktion, eine weitere
vollständige Küchenmaschine in Form eines Backauto-
maten, auch als Brotbackautomaten bezeichnet, ange-
schafft werden muss.
[0012] Die Verbindung mit der Küchenmaschinenba-
sis erfolgt durch Aufsetzen des Backaufsatzes auf die
Küchenmaschinenbasis und dabei Einsetzen des Ver-
bindungsabschnitts in einen Aufnahmeabschnitt der Kü-
chenmaschinenbasis, wobei hierbei zugleich durch lös-
bares Verbinden der elektrischen Kontaktelemente mit
den elektrischen Kontakten in der Küchenmaschinenba-
sis elektrische Kontakte zum Betreiben insbesondere der
Heizeinrichtung hergestellt werden und zudem eine
Drehmomentübertragung auf das Misch- und Knetwerk
geschaffen wird durch die Kupplung zwischen der Dreh-
welle und der Antriebswelle durch Verbinden von erstem
und zweitem Kupplungsabschnitt. Im Gebrauch kann
vorgesehen sein, dass die Küchenmaschinenbasis an-
passbar gestaltet ist für das Durchführen unterschiedli-
cher Programmabläufe abhängig davon, ob der erfin-
dungsgemäße Backaufsatz mit der Küchenmaschinen-
basis verbunden ist oder ein anderer Aufsatz, wie zum
Beispiel ein Kochaufsatz.
[0013] Mit Vorteil ist bei dem erfindungsgemäßen
Backaufsatz das Zubereitungsgefäß lösbar in den Auf-
nahmeraum einsetzbar gestaltet. Eine solche Konstruk-
tion ist dem Grunde nach bereits von bestehenden Back-
automaten bekannt. Dies ist nicht nur für eine Reinigung
des Zubereitungsgefäßes nach Gebrauch von besonde-
rem Vorteil, sondern auch für ein Auslösen eines fertig-
gestellten Backwerks, zum Beispiel eines Brotlaibes, aus
dem Zubereitungsgefäß. Hierfür kann das Zubereitungs-
gefäß aus dem Aufnahmeraum entnommen und zum
Beispiel gestürzt werden.
[0014] Aus ähnlichen Gründen kann mit Vorteil vorge-
sehen sein, dass das Misch- und Knetwerkzeug lösbar
mit der Drehwelle verbindbar ist. Auch dies ist im Grunde
von bestehenden Backautomaten an sich schon be-
kannt. Auch hier erleichtert diese Maßnahme eine Rei-
nigung des Misch- und Knetwerkzeugs und vereinfacht
im Übrigen auch ein Entnehmen des fertigen Backpro-
duktes, bei dem häufig das Misch- und Knetwerkzeug
zunächst im Backwerk verbleibt und dann gesondert ge-
löst und entnommen wird.
[0015] Weiterhin kann der erfindungsgemäße Back-
aufsatz mit Vorteil so gestaltet sein, dass das in den Auf-
nahmeraum eingesetzte Zubereitungsgefäß mit einer
oberen Öffnung unterhalb der Einsetzöffnung liegt, so-
dass der Deckel die obere Öffnung des Zubereitungsge-
fäß ist nicht verschließt, wenn er in einer die Einsetzöff-
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nung verschließenden Verschlussstellung angeordnet
ist. Durch diese konstruktive Maßnahme kann insbeson-
dere durch das Heizelement erhitzte Luft das Backgut
durch die obere Öffnung direkt erreichen und zur Ausbil-
dung einer Kruste bei gebackenem Brot beitragen. Im
Übrigen kann beim Backvorgang gebildeter Wasser-
dampf aus dem Zubereitungsgefäß entweichen.
[0016] Der erfindungsgemäße Backaufsatz kann wei-
terhin mit Vorteil Verbindungstrukturen am Außengefäß
aufweisen sowie Gegenstrukturen am Deckel, wobei der
Deckel durch Zusammenwirken der Verbindungstruktu-
ren und Gegenstrukturen an dem Außengefäß verriegelt
festlegbar ist. Insbesondere kann der Deckel von dem
Außengefäß vollständig abnehmbar gestaltet sein.
Durch die Verbindungstrukturen und Gegenstrukturen
kann der Backaufsatz fest verschlossen werden, sodass
der Deckel an dem Außengefäß hält, der Inhalt des Zu-
bereitungsgefäßes und auch das Außengefäß an sich
geschützt ist während des Betriebes, insbesondere auch
gegen ein Eingreifen einer Bedienperson, die so auch
davor geschützt ist, zum Beispiel mit dem heißen Zube-
reitungsgefäß in Kontakt zu gelangen. Die Möglichkeit,
den Deckel vollständig abzunehmen, erleichtert eine
Reinigung und Handhabung des Zubereitungsgefäßes.
Sie ist zudem von Vorteil, wenn der Backaufsatz ange-
passt ist an die Gestaltung weiterer Aufsätze zum Ver-
binden mit der Küchenmaschinenbasis, zum Beispiel ei-
nes Kochaufsatzes, der üblicherweise ebenfalls einen
vollständig abnehmbaren Deckel aufweist.
[0017] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung kann der Backaufsatz an dem Deckel einen Posi-
tionsgeberabschnitt aufweisen zum Zusammenwirken
mit einem Positionsfühler an der Küchenmaschinenbasis
für eine Überwachung einer vollständig verriegelten und
den Aufnahmeraum verschließenden Position des De-
ckels. Durch einen solchen Positionsgeberabschnitt und
den Positionsfühler wird sichergestellt, dass die Küchen-
maschinenbasis eine vollständig verschlossene und ver-
riegelte Position des Deckels feststellen und überwa-
chen kann. Dies ist von Kochaufsätzen und von dem Be-
trieb von Küchenmaschinen mit derartigen Kochaufsät-
zen bereits bekannt und führt insbesondere dazu, dass
die Küchenmaschine im Hinblick auf grundsätzlich ge-
fährdende Betriebsarten, wie den Betrieb eines Rühr-
werks oder einer Heizung, erst in Betrieb genommen
werden kann, wenn der Deckel sicher verriegelt ist. In
gleicher Weise lässt sich dies nun auch beim Gebrauch
eines solchermaßen gestalteten Backaufsatz umsetzen.
[0018] Weiterhin kann mit Vorteil vorgesehen sein,
dass der erfindungsgemäße Backaufsatz einen Tempe-
ratursensor zum Ermitteln einer Temperatur des Zube-
reitungsgefäßes, der Luft in dem Zwischenraum
und/oder eines in dem Zubereitungsraum befindlichen
Backgutes aufweist. Dann ist eine Signalleitung des
Temperatursensors mit einem in dem Verbindungsab-
schnitt gelegenen Signalkontaktelement verbunden.
Dieses Signalkontaktelement kann dann wiederum mit
einem Signalkontakt an der Küchenmaschinenbasis lös-

bar gekoppelt und verbunden werden, wenn der Back-
aufsatz mit seinem Verbindungsabschnitt lösbar in den
Aufnahmeabschnitt einer passenden Küchenmaschi-
nenbasis eingesetzt ist. Auf diese Weise ist es möglich,
eine Rückmeldung über die Arbeitstemperatur in dem
Backaufsatz zu erhalten und diese an eine Steuerung
der Küchenmaschinenbasis zu übermitteln.
[0019] Weiterhin kann bei dem erfindungsgemäßen
Backaufsatz mit Vorteil vorgesehen sein, dass an diesem
ein Identifikationsträger angeordnet ist. Dieser Identifi-
kationsträger ist zum Übermitteln einer Identifikationsin-
formation an eine Küchenmaschinenbasis eingerichtet.
Es kann sich hierbei zum Beispiel um einen RFID-Chip
handeln. Ein solcher Identifikationsträger kann beispiels-
weise eine Identifikationsinformation enthalten, die die
Küchenmaschinenbasis mittels eines entsprechenden
Lesegeräts erkennen lässt, dass es sich bei dem Aufsatz
um einen Backaufsatz handelt. Entsprechend kann in
der Küchenmaschinenbasis eine Grundeinstellung der
Steuerung erfolgen, die für den Betrieb des Backaufsat-
zes und der durch die Kombination aus Küchenmaschi-
nenbasis und Backaufsatz erhaltenen Küchenmaschine
in Form eines Backautomaten geeignet oder erforderlich
ist. Zum Beispiel können unterschiedliche Drehzahlen
der Antriebswelle vorgegeben werden für entweder den
Betrieb der Küchenmaschine mit einem Backaufsatz
oder mit einem Kochaufsatz, es können auch andere
Heizleistungen vorgesehen sein. Weiterhin können die
Heizelemente von Kochaufsätzen, Backaufsätzen oder
dergleichen Aufsätzen unterschiedliche elektrische Ei-
genschaften aufweisen, insbesondere elektrische Wi-
derstände, sodass zum Beispiel Heizströme unter-
schiedlich bemessen werden oder Heizrampen unter-
schiedlich gefahren werden, je nachdem welcher Aufsatz
gerade auf der Küchenmaschinenbasis aufgesetzt ist.
[0020] Bei dem erfindungsgemäßen Backaufsatz
kann mit Vorteil vorgesehen sein, dass das Außengefäß
doppelwandig gebildet ist mit einer unter Belassung ei-
nes Zwischenraums die Innenwände umgebenden Au-
ßenwand. Durch eine solche Ausgestaltung kann insbe-
sondere eine thermische Isolation erreicht werden, so-
dass auch im Betrieb das Außengefäß mit seiner Außen-
wand weiterhin vergleichsweise kühl bleibt, insbesonde-
re unterhalb einer für Personen im Hinblick auf mögliche
Verletzungen durch Verbrennungen gefährlichen Tem-
peratur.
[0021] Bei dem erfindungsgemäßen Backaufsatz
kann weiterhin mit Vorteil vorgesehen sein, dass der De-
ckel eine, insbesondere zentrale, Öffnung und eine Ab-
deckung zum wahlweisen Verschließen der Öffnung auf-
weist. Diese Öffnung kann zum Beispiel für ein weiteres
Einfüllen von Backzutaten vorgesehen sein, sodass nicht
der gesamte Deckel abzunehmen ist, sondern lediglich
die Abdeckung der Öffnung. Die Abdeckung kann bei-
spielsweise und insbesondere transparent gestaltet sein,
sodass ein Nutzer durch diese transparente Abdeckung
Einblick in das Zubereitungsgefäß durch dessen obere
Öffnung nehmen kann. Die Abdeckung kann insbeson-
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dere mit entsprechenden Mitteln lösbar an dem Deckel
festlegbar sein, zum Beispiel durch Magnete oder der-
gleichen. Es kann hier auch eine Überwachung vorge-
sehen sein, die zum Beispiel das Misch- und Knetwerk
ausschaltet, wenn die Abdeckung geöffnet ist.
[0022] Weiterhin kann bei dem erfindungsgemäßen
Backaufsatz mit Vorteil vorgesehen sein, dass in dem
Deckel eine Dampfaustrittsöffnung gebildet ist. Eine sol-
che Dampfaustrittsöffnung kann ermöglichen, dass beim
Backprozess entstehender Wasserdampf aus dem Zu-
bereitungsgefäß und dem Außengefäß austritt und somit
verhindern, dass das Backwerk durchfeuchtet und hier-
durch möglicherweise nicht gelingt. Der Öffnungsdurch-
messer der Dampfaustrittsöffnung wird in einer Weise
bemessen, dass ausreichend Öffnungsquerschnitt zum
Austreten von Dampf vorhanden ist, dass andererseits
ein Eingriff durch diese Öffnung nicht erfolgen kann. Mit
Vorteil kann die Dampfaustrittsöffnung anzentrisch an-
geordnet sein, insbesondere in einem Bereich der in ei-
ner lotrechten Projektion außerhalb des Anordnungsbe-
reichs des Zubereitungsgefäßes liegt.
[0023] Ein weiterer Lösungsaspekt, den die Erfindung
im Hinblick auf die oben bezeichnete Aufgabe gibt, be-
steht in einer Küchenmaschine mit einer Küchenmaschi-
nenbasis, die eine Antriebswelle und einen Motor zum
rotierenden Antreiben der Antriebswelle aufweist. Die
Küchenmaschinenbasis weist ferner eine Steuerung auf
zum Ansteuern des Motors und zum Ausgeben eines
Heizstroms. Weiterhin weist die Küchenmaschinenbasis
einen Aufnahmeabschnitt auf, in dem die Antriebswelle
mit einem zweiten Kupplungsabschnitt mündet und in
dem elektrische Kontakte zum Beaufschlagen mit dem
Heizstrom angeordnet sind. Die Küchenmaschine weist
erfindungsgemäß einen Backaufsatz auf, wie er vorste-
hend beschrieben ist. Dieser Backaufsatz ist mit seinem
Verbindungsabschnitt derart in den Aufnahmeabschnitt
der Küchenmaschinenbasis einsetzbar und dabei lösbar
mit der Küchenmaschinenbasis verbindbar, dass die
elektrischen Kontaktelemente des Backaufsatzes mit
den elektrischen Kontakten der Küchenmaschinenbasis
elektrisch kontaktieren und dass die Drehwelle mit dem
ersten Kupplungsabschnitt über den zweiten Kupplungs-
abschnitt mit der Antriebswelle der Küchenmaschinen-
basis drehfest verbunden ist zum Antreiben des Misch-
und Knetwerks.
[0024] In einer solchen erfindungsgemäßen Küchen-
maschine ist also eine Kombination aus Küchenmaschi-
nenbasis einerseits und Backaufsatz gemäß der vorste-
hend beschriebenen Art andererseits gegeben, bei der
durch entsprechende Ausgestaltung von Verbindungs-
abschnitt und Aufnahmeabschnitt und der korrespondie-
renden Anordnung der beiden Kupplungselemente ei-
nerseits sowie der elektrischen Kontaktelement und
elektrischen Kontakte andererseits durch Aufsetzen des
Backaufsatzes auf die Küchenmaschinenbasis mit in
dem Aufnahmeabschnitt passend angeordnetem Ver-
bindungsabschnitt eine Küchenmaschine in Form eines
Backautomaten gebildet ist. Die Küchenmaschinenbasis

der erfindungsgemäßen Küchenmaschine kann mit Vor-
teil einen Positionfühler aufweisen, der eine Stellung des
Positionsgeberabschnitts, der an dem Deckel des Back-
aufsatzes vorgesehen ist, in einer das Außengefäß fest
verschließenden und verriegelten Position des Deckels
erfasst und infolge dieser Erfassung ein Signal an die
Steuerung ausgibt. Dieses an die Steuerung ausgege-
bene Signal kann dann insbesondere dazu führen, dass
ein Arbeitsablauf und Betrieb der Küchenmaschine, ins-
besondere eine Inbetriebnahme der Heizung und/oder
des Misch- und Knetwerks freigegeben ist, dass anders-
herum gesagt ein solcher Betrieb ohne eine entspre-
chende Rückmeldung des Positionsfühlers nicht möglich
ist, durch die Steuerung unterbunden ist.
[0025] Weiterhin kann die erfindungsgemäße Küchen-
maschine mit Vorteil so ausgestaltet sein, dass sie, wenn
der Backaufsatz einen Identifikationsträger aufweist eine
Leseeinrichtung zum Auslesen des Identifikationsträ-
gers aufweist, insbesondere einen RFID-Leser, wobei
die Lesereinrichtung mit der Steuerung verbunden ist
zum Übermitteln von Daten an die Steuerung. Auf diese
Weise kann die Küchenmaschinenbasis erkennen, dass
der Backaufsatz aufgesetzt und mit der Küchenmaschi-
nenbasis zur Bildung der Küchenmaschine verbunden
ist und kann ihren Betrieb automatisiert auf die entspre-
chenden Abläufe und Vorgaben einrichten, die für den
Betrieb als Backautomat erforderlich sind.
[0026] Erfindungsgemäß kann schließlich vorgesehen
sein, dass die Küchenmaschine weiterhin einen
Kochaufsatz aufweist mit einem einen Garraum um-
schließenden, eine obere Öffnung aufweisenden Koch-
gefäß, einer in dem Kochgefäß angeordneten Heizein-
richtung und einem an dem Kochgefäß insbesondere lös-
bar angeordneten und in den Garraum hineinragenden
Rührwerk, dass eine Drehwelle und an der Drehwelle
festgelegte Rührmittel, insbesondere Rührklingen, um-
fasst. Der Kochaufsatz weist weiterhin einen Deckel zum
Verschließen der oberen Öffnung des Kochgefäßes auf.
Das Kochgefäß weist dabei einen Verbindungsabschnitt
und in dem Verbindungsabschnitt ein freies Ende der
Drehwelle mit ersten Kupplungsmitteln auf sowie mit der
Heizeinrichtung elektrisch verbundene elektrische Kon-
taktelemente. Der Kochaufsatz ist mit einem Verbin-
dungsabschnitt in den Aufnahmeabschnitt der Küchen-
maschinenbasis derart einsetzbar und damit lösbar mit
der Küchenmaschinenbasis verbindbar, dass die elektri-
schen Kontaktelemente des Kochaufsatzes mit den elek-
trischen Kontakten der Küchenmaschinenbasis elek-
trisch kontaktieren und dass die Drehwelle des Rühr-
werks mit dem ersten Kupplungsabschnitt über den zwei-
ten Kupplungsabschnitt mit der Antriebswelle drehfest
verbunden ist zum Antreiben des Rührwerks.
[0027] Erfindungsgemäß kann also in die Küchenma-
schine neben einer einzigen Küchenmaschinenbasis je-
denfalls zwei Aufsätze, nämlich einen Backaufsatz der
vorstehend beschriebenen Art und einen wie zuvor er-
läuterten Kochaufsatz aufweisen, die wahlweise mit der
Küchenmaschinenbasis verbunden bzw. auf diese auf-
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gesetzt werden können, zum Bilden unterschiedlicher
Arten einer Küchenmaschine, nämlich eines Backauto-
maten bzw. eines Kochautomaten. Eine solche Kombi-
nation kann auch als Küchenmaschinensystem bezeich-
net werden. Die Verbindungsabschnitt von Backaufsatz
und Kochaufsatz sind dabei gleichartig geformt und ge-
bildet, sodass sie jeweils in dem Aufnahmeabschnitt der
Küchenmaschinenbasis aufgenommen werden können
und sodass dabei einerseits eine Verbindung der An-
triebswelle der Küchenmaschinenbasis mit der jeweili-
gen Drehwelle zum rotierenden Antreiben von Misch-
und Knetwerk bzw. Rührwerk gebildet werden kann, an-
dererseits die elektrischen Kontaktelemente mit den
elektrischen Kontakten eine mechanische und elektri-
sche Verbindung eingehen, sodass gesteuert durch die
Steuerung in der Küchenmaschinenbasis ein Heizstrom
an den jeweiligen Aufsatz übertragen werden kann. Auch
der Kochaufsatz kann dabei einen Temperatursensor
zum Erfassen einer Temperatur des Kochgefäßes, des
zu garenden Inhalts oder dergleichen aufweisen und
kann eine Signalleitung des Temperatursensors mit ei-
nem in dem Verbindungsabschnitt gelegenen Signalkon-
taktelement verbunden sein. Dieses Signalkontaktele-
ment ist dann wiederum so in dem Verbindungabschnitt
angeordnet, dass es mit einem Signalkontakt in dem Auf-
nahmeabschnitt kontaktiert, wenn der Kochaufsatz mit
seinem Verbindungsabschnitt in dem Aufnahmeab-
schnitt passend angeordnet und so mit der Küchenma-
schinenbasis verbunden ist. Auch der Kochaufsatz kann
mit einem Identifikationsträger, zum Beispiel einem
RFID-Chip, versehen sein, der mit einem entsprechen-
den Lesegerät an der Küchenmaschinenbasis ausgele-
sen werden kann. Auf diese Weise kann bei aufgesetz-
tem Kochaufsatz die Küchenmaschinenbasis, genauer
deren Steuerung, an den Betrieb des Kochaufsatzes an-
gepasst und kann eine entsprechende Grundeinstellung
in der Steuerung vorgenommen werden, dies vollständig
automatisch. Ein Erkennen des aufgesetzten Aufsatzes
kann dabei zum Beispiel auch eine Ausgabe an den Be-
nutzer beeinflussen, indem ihm zum Beispiel auf einer
Anzeigeeinrichtung der Küchenmaschinenbasis, wenn
der Kochaufsatz aufgesetzt ist, mit dem Kochaufsatz und
mittels der durch Anordnung desselben auf der Küchen-
maschinenbasis gebildeten Küchenmaschine (Kochau-
tomaten) abzuarbeitende Kochrezepte anzeigt, bei auf-
gesetztem Backaufsatz zum Beispiel entsprechende
Backrezepte.
[0028] Die Aufsätze Backaufsatz und Kochaufsatz
können insbesondere ihrer Höhe, können aber auch in
Bezug auf andere Abmessungen, so aufeinander abge-
stimmt bzw. gleich gebildet sein, dass sie mit der Kü-
chenmaschinenbasis verbunden werden könne, z.B.
auch insoweit, als dass die jeweiligen Decken verriegelt
und einer Verriegelung von der Küchenmaschinenbasis
festgestellt werden kann.
[0029] Die Küchenmaschinenbasis kann schließlich
weitere, für Back- und/oder Kochaufsätze nutzbare
Funktionen und zugehörige Einrichtungen aufweisen,

wie z.B. eine Wägeeinrichtung zum Abwiegen von in dem
mit der Basis verbundenen Backaufsatz und/oder dem
Kochaufsatz eingebrachten Zutaten.
[0030] Insbesondere die wie vorstehend beschriebene
Ausgestaltung einer Küchenmaschine, die eben mehre-
re Aufsätze, insbesondere einen Backaufsatz wie vor-
stehend beschrieben und einen Kochaufsatz, aufweist,
erbringt einen besonderen Vorteil dahingehend, dass mit
einer einzigen Küchenmaschinenbasis und eben unter-
schiedlichen Aufsätzen Küchenmaschinen verschiede-
ner Funktionalität erhalten werden können. Dabei ist es
gerade nicht erforderlich, für jede der Küchenmaschinen
eine vollständige Infrastruktur zu schaffen mit in einem
Gehäuse angeordneten Steuerung, Motor und derglei-
chen. Vielmehr werden die Küchenmaschinen einfach
durch wahlweises Auswählen der passenden Aufsätze
generiert. Dies spart Kosten auf der einen Seite und re-
duziert auf der anderen Seite den Platzbedarf für die An-
ordnung und Unterbringung der Gerätschaften.
[0031] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung mög-
licher Ausgestaltungsformen anhand der beigefügten Fi-
guren. Dabei zeigen:

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Backaufsatz nach
einer möglichen Ausführungsform in einer Ex-
plosionsdarstellung;

Figur 2 eine Längsschnittdarstellung des Backaufsat-
zes nach Figur 1;

Figur 3 in einer Ansicht von unten auf den Backaufs-
atz aus Figur 1 den auf der Unterseite des
Backaufsatzes ausgebildeten Verbindungs-
abschnitt;

Figur 4 eine mögliche Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Küchenmaschine, die die
Form eines Backautomaten aufweist und die
durch eine Küchenmaschinenbasis und einen
auf dieser aufgesetzten Backaufsatz gemäß
Figur 1 gebildet ist;

Figur 5 eine Aufsicht auf die Küchenmaschinenbasis
der Küchenmaschine aus Figur 4, in der ins-
besondere auch ein Aufnahmebereich der
Küchenmaschinenbasis erkennbar ist;

Figur 6 eine Querschnittsansicht der Küchenmaschi-
nenbasis der Küchenmaschine aus Figur 4;

Figur 7 eine Querschnittsansicht der Küchenmaschi-
ne aus Figur 4, also durch die Küchenmaschi-
nenbasis mit dem aufgesetzten Backaufsatz;

Figur 8 eine Küchenmaschine, bzw. ein Küchenma-
schinensystem, mit Küchenmaschinenbasis
gemäß Figur 4, Backaufsatz gemäß Figur 1
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und einem Kochaufsatz als weiterem Be-
standteil; und

Figur 9 eine aus einem Küchenmaschinensystem
nach Figur 8 durch Aufsetzen des Kochauf-
satzes auf die Küchenmaschinenbasis gebil-
dete Küchenmaschine in Form eine Kochau-
tomaten.

[0032] In den Figuren sind mögliche Ausführungsbei-
spiele und -varianten skizzenartig dargestellt. Die Figu-
ren stellen dabei keine Konstruktionszeichnungen dar,
sondern sind vielmehr als technische Skizzen zu verste-
hen, die der Veranschaulichung der wesentlichen Merk-
male und Besonderheiten der erfindungsgemäßen Aus-
führungsformen dienen.
[0033] In den Figuren 1 bis 3 ist dabei zunächst eine
mögliche Ausgestaltungsform eines erfindungsgemä-
ßen Backaufsatzes gezeigt und allgemein mit der Be-
zugsziffer 1 bezeichnet. Der Backaufsatz 1 weist zu-
nächst ein Außengefäß 2 auf, in dem ein Aufnahmeraum
3 gebildet ist. Dieser Aufnahmeraum 3 ist durch eine In-
nenwand 4 begrenzt und weist eine im Gebrauchszu-
stand oben gelegene Einsetzöffnung 5 auf, durch die der
Aufnahmeraum 3 zugänglich ist. Die Innenwand 4 des
Außengefäßes 2 ist von einer Außenwand 6 umgeben,
wobei zwischen der Außenwand 6 und der Innenwand 4
ein Zwischenraum 7 belassen ist, der mit Luft oder einem
anderen thermisch isolierenden Material befüllt ist. Diese
Anordnung dient dazu, die Außenwand 6 des Außenge-
fäßes 2 von der Innenwand 4 thermisch zu entkoppeln.
[0034] Ein Zubereitungsgefäß 8 ist in den Aufnahme-
raum 3 eingesetzt und lösbar mit dem Außengefäß 2
verbunden, und zwar in einem im Gebrauchszustand un-
ten liegenden Bereich. Das Zubereitungsgefäß 8 weist
einen Boden 9 sowie eine umlaufende Seitenwand 10
auf, die einen Zubereitungsraum 11 begrenzen. Über ei-
ne obere Öffnung 12 ist der Zubereitungsraum 11 zu-
gänglich. Zwischen der Innenwand 4 des Außengefäßes
2 und der Seitenwand 10 sowie dem Boden 9 des Zube-
reitungsgefäßes 8 ist ein weiterer Zwischenraum 13 be-
lassen. In diesem Zwischenraum 13 ist, in diesem Aus-
führungsbeispiel ausschließlich bodenseitig des Zube-
reitungsgefäßes 8, ein Heizelement 14 angeordnet, in
diesem Ausführungsbeispiel ein Widerstandsheizele-
ment. Mit diesem Heizelement kann durch Beschicken
mit einem Heizstrom Wärme erzeugt werden, die es er-
möglicht, in dem Zubereitungsgefäß 8 befindliches Back-
werk, ausgehend von einem Teig, zu backen und so zu-
zubereiten. Der Backaufsatz 1 weist weiterhin ein Misch-
und Knetwerk 15 auf. Dieses hat eine in einer festen
Durchführung durch das Außengefäß 2 hindurchgeführte
Drehwelle 16, die an einem freien Ende ein Kupplungs-
element 17 aufweist, das mit der Drehwelle 16 drehfest
verbunden ist. Mit einem dem Kupplungselement 17 ge-
genüberliegenden Ende der Drehwelle 16 und durch eine
Öffnung in dem Boden 9 des Zubereitungsgefäßes 8 hin-
durch ist ein Misch- und Knetwerkzeug 18 mit der Dreh-

welle 16 lösbar verbindbar. Dieses Misch- und Knetwerk-
zeug 18 ist im Innern des Zubereitungsraumes 11 des
Zubereitungsgefäßes 10 angeordnet. In dem in Figur 2
gezeigten, zusammengesetzten Zustand, in dem das Zu-
bereitungsgefäß 8 in den Aufnahmeraum 3 des Außen-
gefäßes 2 eingesetzt ist, ist das Niveau der oberen Öff-
nung 12 des Zubereitungsgefäßes 8 deutlich unterhalb
des Niveaus der Einsetzöffnung 5 des Außengefäßes 2
angeordnet. Erkennbar ist in Figur 2 auch ein stiftartig
gebildetes Kontaktelement 19, welches (hier nicht näher
dargestellt) eine elektrische Verbindung mit dem Heize-
lement 14 aufweist. Wie in Figur 3 zu erkennen sind meh-
rere Kontaktstifte in einem Kontaktblock 20 angeordnet,
wobei Teile der Kontaktstifte über elektrische Leitungen
mit dem Heizelement 14 verbunden sind, andere Teile
Sensorkontaktelemente bilden, die mit einem (hier nicht
näher dargestellten) Temperatursensor zum Erfassen
der Betriebstemperatur des Backaufsatzes 1 verbunden
sind. Ebenfalls - und hier nur schematisch - dargestellt
ist ein Identifikationsträger 21, der in einem im Ge-
brauchszustand unten befindlichen Abschnitt des Back-
aufsatzes 1 angeordnet ist. Hierbei kann es sich insbe-
sondere um einen RFID-Chip handeln, der eine den
Backaufsatz 1 als einen solchen, nämlich einen Back-
aufsatz, ausweisenden Identifikationscode trägt.
[0035] Auf der der Aufnahmeöffnung 5 gegenüberlie-
genden Seite, im Gebrauchszustand einer Unterseite, ist
an dem Außengefäß 2 des Backaufsatzes 1 ein Verbin-
dungsabschnitt 22 ausgebildet, in dem insbesondere der
Kontaktblock 20 mit Kontaktelementen 19 und Sensor-
kontaktelementen (hier nicht näher beziffert) ausgebildet
ist und in dem auch das Kupplungselement 17 der Dreh-
welle 16 frei zugänglich liegt. Dieser Verbindungsab-
schnitt 22 dient in einer später noch näher zu beschrei-
benden Weise einem Aufsetzen auf und einer Verbin-
dung mit einer Küchenmaschinenbasis.
[0036] Weiterhin Bestandteil des Backaufsatzes 1 ist
ein Deckel 23, der - vollständig abnehmbar - mit dem
Außengefäß 2 verbindbar und an diesem verriegelbar
gestaltet ist. An dem Deckel 23 ist an einem Fortsatz ein
Positionsgeber 24 angeformt, der in einer später noch
zu beschreibenden Weise dem Zusammenwirken mit ei-
nem Positionsfühler an einer Küchenmaschinenbasis
dient und damit einem Erkennen eines verschlossenen
und verriegelten Zustandes des Deckels 23. Der Deckel
23 lässt, wie Figur 2 erkennen lässt, einen Abstand zu
der oberen Öffnung 12 des Zubereitungsgefäßes 8.
[0037] Der Deckel 23 weist eine zentrale Öffnung 25
auf, die mit einer Abdeckung 26 verschließbar ist. Die
Abdeckung 26 kann in die Öffnung 25, diese vollständig
überdeckend, eingesetzt werden und wird dort durch ent-
sprechende Mittel gehalten, zum Beispiel durch Magne-
te. Auf diese Weise kann auch bei aufgesetztem Deckel
23 durch Abnehmen der Abdeckung 26 der Zuberei-
tungsraum 11, genauer die obere Öffnung 12 zugänglich
gemacht werden, sodass Zutaten in den Zubereitungs-
raum 11 eingebracht werden können. Weiterhin weist
der Deckel 23 eine schlitzförmig gebildete, azentrisch
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angeordnete Dampfauslassöffnung 27 auf, die unver-
schlossen bleibt. Durch diese Dampfauslassöffnung 27
kann während eines Backvorganges gebildeter Wasser-
dampf aus dem Backaufsatz 1 austreten, sodass einen
Überfeuchten des Backwerks verhindert werden kann.
[0038] In Figur 4 ist dann eine Küchenmaschine 28
erfindungsgemäßer Art gezeigt. Diese ist gebildet durch
eine Küchenmaschinenbasis 29 und einen auf dieser
aufgesetzten und mit dieser verbundenen Backaufsatz
1 gemäß den Figuren Ziffer 1 bis 3. Dabei ist der Back-
aufsatz 1 mit seinem Verbindungsabschnitt 22 in einen
Aufnahmeabschnitt 30 der Küchenmaschinenbasis 29
eingesetzt und dort festgelegt.
[0039] Die Küchenmaschinenbasis 29 ist zunächst in
den Figuren 5 und 6 noch einmal näher gezeigt. Zu er-
kennen ist insbesondere in Figur 5 der Aufnahmeab-
schnitt 30, in dem ein Anschlussblock 31 gebildet ist, in
dem elektrische Kontakte 34 (vergleiche Figur 6) ange-
ordnet sind und elektrische Sensorkontakte (nicht näher
bezeichnet). Weiterhin zu erkennen ist, dass in dem Auf-
nahmeabschnitt 30 eine Antriebswelle 32 mit einem
Kupplungselement 33 mündet, das Kupplungselement
33 dort exponiert liegt. In dem gezeigten Ausführungs-
beispiel treibt ein in der Küchenmaschinenbasis 29 an-
geordneter Motor 35 über einen Antriebsriemen 36 die
Antriebswelle 32 rotierend an. Ein Gehäuse 37 um-
schließt die genannten Elemente bzw. den für diese vor-
gesehenen Bauraum der Küchenmaschinenbasis 29. In-
nerhalb des Gehäuses 37 ist in der Küchenmaschinen-
basis 29 auch eine Steuerung 38 angeordnet, die ein
Lesegerät enthält zum Auslesen des Identifikationsträ-
gers 21. Die Steuerung 38 gibt Steuersignale und be-
stimmt die Drehzahl und Schaltstellung des Motors 35
auf der einen Seite und eine Zuführung von Heizstrom
zu den elektrischen Kontakten 34 auf der anderen Seite.
[0040] In Figur 7 ist gut zu erkennen, wie der Backauf-
satz 1 mit seinem Verbindungsabschnitt 22 auf dem Auf-
nahmeabschnitt 30 der Küchenmaschinenbasis 29 auf
und in diesen eingesetzt ist. Zu erkennen ist hier auch,
dass Verbindungsabschnitt 22 und Aufnahmeabschnitt
30 mit korrespondierenden Formgebungen ausgestaltet
sind, sodass diese passgerecht ineinanderpassen. Zu
erkennen ist weiterhin, dass das Kupplungselement 17
der Drehwelle 16 mit dem Kupplungselement 33 der An-
triebswelle 32 koppelt und dass das elektrische Kontak-
telement 19 in den als Kontaktbuchse ausgebildeten
elektrischen Kontakt 34 eingesteckt, und so ein elektri-
scher Kontakt hergestellt ist. Weiterhin zu erkennen ist,
dass der Positionsgeber 24 in einen Abschnitt des Ge-
häuses 37 eingefahren ist, wo er einen nicht näher ge-
zeigten Positionsfühler betätigt, sodass eine sicher ver-
schlossene und verriegelte Stellung des Deckels 23 an-
gezeigt ist. Der Positionsfühler ist seinerseits mit der
Steuerung 38 verbunden und gibt ein Freigabesignal
zum Betrieb von Motor 35 und Heizelement 14.
[0041] In Figur 8 ist ein Küchenmaschinenset 39 ge-
zeigt, dass neben dem Backaufsatz 1 und der Küchen-
maschinenbasis 29 noch einen Kochaufsatz 40 umfasst.

Der Kochaufsatz 40 hat einen Topf 41, der mit einem
Deckel 43 verschlossen werden kann und an dem in Ge-
brauchsstellung unterseitig ein Verbindungsabschnitt 42
angeformt ist, der zu dem Verbindungsabschnitt 22 des
Backaufsatzes 1 korrespondiert und entsprechend eben-
falls in den Aufnahmeabschnitt 30 der Küchenmaschi-
nenbasis 29 eingesetzt werden kann. In dem Kochauf-
satz 40, der den an sich bekannten Kochaufsätzen von
als Kochautomaten, bzw. Kochrobotern ausgebildeten
Küchenmaschinen gleicht, ist, in an sich bekannter Wei-
se, ein Heizelement angeordnet zum Erhitzen des Top-
fes 41, bzw. eines darin aufgenommenen Gargutes. Wei-
terhin ist in dem Topf 41 ein Rührwerk angeordnet zum
Zerkleinern und/oder Durchmischen eines in dem Topf
41 befindlichen Garguts. Das Rührwerk tritt - hier nicht
näher gezeigt - in dem Verbindungabschnitt 42 ebenfalls
mit einem Kupplungselement aus, welches an einer zu
dem Rührwerk gehörigen Drehwelle festgelegt ist und
welches dem Kupplungselement 17 an dem Backaufsatz
1 gleicht, entsprechend mit dem Kupplungselement 33
an der Küchenmaschinenbasis 29 gekoppelt werden
kann. Auch sind an dem Kochaufsatz 40 in dem Verbin-
dungsabschnitt 42 Kontaktelemente vorgesehen, die in
ihrer Position und Ausgestaltung den Kontaktelementen
gleichen, wie sie in dem Kontaktblock 20 des Backaufs-
atz 1 angeordnet sind, sodass auch diese mit den elek-
trischen Kontakten in dem Anschlussblock 31 der Kü-
chenmaschinenbasis 29 in Kontakt gebracht werden
können. Auf diese Weise kann aus dem Küchenmaschi-
nenset 39 eine Küchenmaschine 28, wie sie in Figur 4
gezeigt ist gebildet werden, mit der ein automatisch
durchgeführtes Backen erfolgen kann. Es kann aber
ebenso gut eine Küchenmaschine 44 gebildet werden,
wie sie in Figur 9 gezeigt ist, also eine an sich bekannte
Küchenmaschine nach Art eines Kochroboters. Dabei
sind die Aufsätze Backaufsatz 1 und Kochaufsatz 40 so
dimensioniert, insbesondere die Deckel 23 und 43 so
gestaltet, dass beide Aufsätze mit der Küchenmaschi-
nenbasis 29 zusammenwirken können. Auch der Deckel
43 des Kochaufsatzes hat dabei einen (hier nicht näher
dargestellten) Fortsatz mit einem Positionsgeber, der
dem Positionsgeber 24 an dem Deckel 23 des Backauf-
satzes 1 gleicht und in gleicher Weise mit der Küchen-
maschinenbasis 29 und dem darin angeordneten Posi-
tionsfühler zusammenwirkt um bei der Küchenmaschine
44 einen sicher verriegelten Verschluss des Deckels 43
anzuzeigen und der Steuerung 38 ein entsprechendes
Signal zu geben. Beide Küchenmaschinen 28 und 44
werden dabei mit ein und derselben Küchenmaschinen-
basis 29, die in dem Küchenmaschinenset 39 nur einmal
vorhanden ist, gebildet.
[0042] In dem Kochaufsatz 40 kann in dem Verbin-
dungsabschnitt 42 ebenfalls ein Identifikationsträger an-
geordnet sein, beispielsweise ein RFID-Chip, der den
Kochaufsatz 40 als solchen ausweist und für das Lese-
gerät an der Steuerung 38 der Küchenmaschinenbasis
29 erkennbar macht. Auf diese Weise kann die Steue-
rung 39 der Küchenmaschinenbasis 29 je nach aufge-
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setztem Aufsatz, Backaufsatz 1 oder Kochaufsatz 40,
eine Grundeinstellung für den Betrieb der Küchenma-
schine, insbesondere für die Vorgabe von Drehzahlwer-
ten des Motors 35 und/oder für die Vorgabe von Heiz-
strömen zum Betrieb des Heizelements 14 bzw. einer
Heizeinrichtung in dem Kochaufsatz 40, vornehmen.
[0043] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
die Küchenmaschinenbasis 29 als vergleichsweise ein-
fach aufgebautes Gerät gezeigt. Die Küchenmaschinen-
basis 29 kann aber zum Beispiel auch komplexer aufge-
baut sein mit weiteren Funktionen, zum Beispiel mit einer
integrierten Wägeeinrichtung zum Wiegen eines in den
angeschlossenen Aufsatz eingefüllten Inhaltes oder
auch mit einer Anzeigeeinrichtung zum Anzeigen von op-
tischen Ausgaben an einen Bediener, zum Beispiel ein
Berührbildschirm. Auf dieser Anzeige können z.B. in der
Steuerung oder in einem angeschlossenen Datenträger
oder auch über eine mittels einer in der Küchenmaschi-
nenbasis 29 integrierten Schnittstelle hergestellten Inter-
netverbindung heruntergeladene Rezepte zur Anzeige
gebracht werden oder Zustands- und/oder Fehlermel-
dungen. Auch können Eingaben eines Benutzers erfol-
gen.
[0044] Eine durch Kombination der Küchenmaschi-
nenbasis 29 mit den Backaufsatz 1 gebildete Küchen-
maschine 28 in Form eines Backautomaten wird in übli-
cher Weise betrieben, wie dies für Backautomaten her-
kömmlicher Art üblich ist. Das heißt, es werden Rezepte
abgearbeitet, bei denen ein Nutzer Zutaten, wie zum Bei-
spiel Mehl, Wasser, Hefe, Salz, Zucker, Körner in den
Zubereitungsraum 11 einfüllt, anschließend den Deckel
23 aufsetzt und verriegelt und dann das Misch- und Knet-
werk 15 in Betrieb genommen wird und mit dem Misch-
und Knetwerkzeug 18, dass hier paddelartig gebildet ist,
diese Mischung durchrührt und geknetet wird, bis ein
gleichförmiger Teig erhalten ist. Anschließend kann die-
ser Teig zum Beispiel bei niedriger Wärmezufuhr durch
das Heizelement 14 gehen gelassen werden, dann z.B.
erneut geknetet, anschließend ruhen und erneut gehen
gelassen werden, bis dann durch Erhöhen der Heizleis-
tung des Heizelements 14 und damit der Temperatur der
eigentliche Backvorgang beginnt. Insbesondere kann
durch die Steuerung 38 eine Timerfunktion vorgegeben
werden, sodass der Backvorgang zeitlich so begonnen
wird, dass zu einer Zielzeit ein zuzubereitendes Back-
werk fertiggestellt ist, beispielsweise ein Brot morgens
zum Frühstück, um solch ein frisches Brot anbieten und
verzehren zu können.
[0045] Aus der vorstehenden Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen und -varianten ist noch einmal deut-
lich geworden, welchen besonderem Vorteil die erfin-
dungsgemäße Gestaltung eines Backaufsatzes und ei-
ner aus Zusammenstellung einer Küchenmaschinenba-
sis und eines solchen Backaufsatzes gebildeten Küchen-
maschine mit sich bringt. Wenngleich in der vorstehen-
den Beschreibung von Ausführungsbeispielen und -va-
rianten verschiedene weitere, teils besonders vorteilhaf-
te Merkmale dargelegt sind, sollen diese Besonderheiten

die Erfindung in ihrem allgemeinen Umfang nicht be-
schränken. Die Erfindung ist in den nachfolgenden An-
sprüchen in ihrer allgemeinen Tragweite bestimmt, und
dem Fachmann werden - auch unter Berücksichtigung
der vorstehenden Beschreibung - weitere mögliche Aus-
gestaltungsvarianten ohne weiteres in den Sinn kom-
men.

Bezugszeichenliste

[0046]

1 Backaufsatz
2 Außengefäß
3 Aufnahmeraum
4 Innenwand
5 Einsetzöffnung
6 Außenwand
7 Zwischenraum
8 Zubereitungsgefäß
9 Boden
10 Seitenwand
11 Zubereitungsraum
12 obere Öffnung
13 Zwischenraum
14 Heizelement
15 Misch- und Knetwerk
16 Drehwelle
17 Kupplungselement
18 Misch- und Knetwerkzeug
19 Kontaktelement
20 Kontaktblock
21 Identifikationsträger
22 Verbindungsabschnitt
23 Deckel
24 Positionsgeber
25 Öffnung
26 Abdeckung
27 Dampfauslassöffnung
28 Küchenmaschine
29 Küchenmaschinenbasis
30 Aufnahmeabschnitt
31 Anschlussblock
32 Antriebswelle
33 Kupplungselement
34 elektrischer Kontakt
35 Motor
36 Antriebsriemen
37 Gehäuse
38 Steuerung mit Lesegerät
39 Küchenmaschinenset
40 Kochaufsatz
41 Topf
42 Verbindungsabschnitt
43 Deckel
44 Küchenmaschine

15 16 
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Patentansprüche

1. Backaufsatz (1) für eine Küchenmaschine (28) mit

• einem einen Aufnahmeraum (3) mit Innenwän-
den (4) einfassenden, oberseitig eine Einsetz-
öffnung (5) aufweisenden Außengefäß (2),
• einem einen Boden (9) und Seitenwände (10)
aufweisenden, eine obere Öffnung (12) aufwei-
senden, einen Zubereitungsraum (11) aufwei-
senden Zubereitungsgefäß (8), das in dem Auf-
nahmeraum (3) so angeordnet ist, dass zwi-
schen dem Boden (9) und den Seitenwänden
(10) des Zubereitungsgefäßes (8) und den den
Aufnahmeraum (3) einfassenden Innenwänden
(4) des Außengefäßes (2) ein Zwischenraum
(13) gebildet ist,
• einer in dem Zwischenraum (13) angeordneten
Heizeinrichtung (14),
• einem eine durch den Boden (9) des Zuberei-
tungsgefäßes (8) und durch einen Bodenab-
schnitt des Außengefäßes (2) hindurchgeführte
Drehwelle (16) sowie ein mit der Drehwelle (16)
verbundenes, in dem Zubereitungsraum (11)
angeordnetes Misch- und Knetwerkzeug (18)
aufweisenden Misch- und Knetwerk (15) und
• einem Deckel (23) zum Verschließen der Ein-
setzöffnung (5),

wobei das Außengefäß (2) im Bereich des Boden-
abschnitts einen Verbindungsabschnitt (22) zum lös-
baren Einsetzen in einen Aufnahmeabschnitt (30)
einer Küchenmaschinenbasis (29) aufweist, wobei
in dem Verbindungabschnitt (22) ein freies Ende der
Drehwelle (16) angeordnet ist, das einen ersten
Kupplungsabschnitt (17) aufweist zum drehfesten
Verbinden mit einem an einer Antriebswelle (32) ei-
ner Küchenmaschinenbasis (29) angeordneten
zweiten Kupplungsabschnitt (33), und wobei in dem
Verbindungsabschnitt (22) weiterhin elektrisch mit
der Heizeinrichtung (14) verbundene elektrische
Kontaktelemente (19) zum lösbaren Verbinden mit
elektrischen Kontakten (34) einer Küchenmaschi-
nenbasis (19) angeordnet sind.

2. Backaufsatz (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zubereitungsgefäß (11) lösbar
in den Aufnahmeraum (3) einsetzbar gestaltet ist.

3. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Misch- und Knetwerkzeug (18) lösbar mit der Dreh-
welle (16) verbindbar ist.

4. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das in
den Aufnahmeraum (3) eingesetzte Zubereitungs-
gefäß (8) mit seiner oberen Öffnung (12) unterhalb

der Einsetzöffnung (5) liegt, so dass der Deckel (23)
die obere Öffnung (12) des Zubereitungsgefäßes (8)
nicht verschließt, wenn er in einer die Einsetzöffnung
(5) verschließenden Verschlussstellung angeordnet
ist.

5. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch Verbindungs-
strukturen am Außengefäß (2) und Gegenstrukturen
am Deckel (23), wobei der Deckel (23) durch Zu-
sammenwirken der Verbindungsstrukturen und Ge-
genstrukturen an dem Außengefäß (2) verriegelnd
festlegbar ist.

6. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel (23) von dem Außengefäß (2) vollständig ab-
nehmbar gestaltet ist.

7. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen an dem
Deckel (23) vorgesehenen Positionsgeberabschnitt
(24) zum Zusammenwirken mit einem Positionsfüh-
ler an der Küchenmaschinenbasis (29) für eine Über-
wachung einer vollständig verriegelten und den Auf-
nahmeraum (3) verschließenden Position des De-
ckels (23).

8. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Tempe-
ratursensor zum Ermitteln einer Temperatur des Zu-
bereitungsgefäßes (8), der Luft in dem Zwischen-
raum (13) und/oder eines in dem Zubereitungsraum
(11) befindlichen Backgutes, wobei eine Signallei-
tung des Temperatursensors mit einem in dem Ver-
bindungsabschnitt (22) gelegenen Signalkontakte-
lement verbunden ist.

9. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen an dem
Backaufsatz (1) angeordneten, zum Übermitteln ei-
ner Identifikationsinformation an eine Küchenma-
schinenbasis (29) eingerichteten Identifikationsträ-
ger (21), insbesondere einen RFID-Chip.

10. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Außengefäß (2) doppelwandig gebildet ist mit einer
unter Belassung eines Zwischenraums (7) die In-
nenwände (4) umgebenden Außenwand (6).

11. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel (23) eine, insbesondere zentrale, Öffnung
(25) und eine Abdeckung (26) zum wahlweisen Ver-
schließen der Öffnung (25) aufweist.

12. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden

17 18 



EP 3 892 173 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel (23) eine Dampfaustrittsöffnung (27) auf-
weist.

13. Küchenmaschine (28) mit einer Küchenmaschinen-
basis (29), die eine Antriebswelle (32) und einen Mo-
tor (35) zum rotierenden Antreiben der Antriebswelle
(32) aufweist und die eine Steuerung (38) aufweist
zum Ansteuern des Motors (32) und zum Ausgeben
eines Heizstroms, wobei die Küchenmaschinenba-
sis (29) einen Aufnahmeabschnitt (30) aufweist, in
dem die Antriebswelle(32) mit einem zweiten Kupp-
lungsabschnitt (33) mündet und in dem elektrische
Kontakte (34) zum Beaufschlagen mit dem Heiz-
strom angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Küchenmaschine (28) einen Backaufsatz
(1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche auf-
weist, der mit seinem Verbindungsabschnitt (22) in
den Aufnahmeabschnitt (30) derart einsetzbar und
dabei lösbar mit der Küchenmaschinenbasis (29)
verbindbar ist, dass die elektrischen Kontaktelemen-
te (19) des Backaufsatzes (1) mit den elektrischen
Kontakten (34) der Küchenmaschinenbasis (29)
elektrisch kontaktieren und dass die Drehwelle (16)
mit dem ersten Kupplungsabschnitt (17) über den
zweiten Kupplungsabschnitt (33) mit der Antriebs-
welle (32) drehfest verbunden ist zum Antreiben des
Misch- und Knetwerks (15).

14. Küchenmaschine (28) nach Anspruch 13 mit einem
Backaufsatz (1) nach Anspruch 7 oder einem oder
mehreren der auf Anspruch 7 unmittelbar oder mit-
telbar rückbezogenen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Küchenmaschinenbasis
(29) einen Positionsfühler aufweist, der eine Stellung
des Positionsgeberabschnitts (24) in einer das Au-
ßengefäß (2) fest verschließenden und verriegelten
Position des Deckels (23) erfasst und in Folge dieser
Erfassung ein Signal an die Steuerung (38) ausgibt.

15. Küchenmaschine (28) nach einem der Ansprüche
13 oder 14 mit einem Backaufsatz (1) nach Anspruch
9 oder einem oder mehreren der auf Anspruch 9 un-
mittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüche,
gekennzeichnet durch eine in der Küchenmaschi-
nenbasis (29) angeordneten Leseeinrichtung zum
Auslesen des Identifikationsträgers (21), insbeson-
dere einen RFID-Leser, wobei die Leseeinrichtung
mit der Steuerung (38) verbunden ist zum Übermit-
teln von Daten an die Steuerung (38).

16. Küchenmaschine (28, 39, 44), nach einem der An-
sprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
sie weiterhin einen Kochaufsatz (40) aufweist mit ei-
nem einen Garraum umschließenden, eine obere
Öffnung aufweisenden Kochgefäß (41), einer in dem
Kochgefäß (41) angeordneten Heizeinrichtung und
einem an dem Kochgefäß (41) insbesondere lösbar

angeordneten und in den Garraum hineinragenden
Rührwerk, das eine Drehwelle und an der Drehwelle
festgelegte Rührmittel, insbesondere Rührklingen,
umfasst, sowie einem Deckel (43) zum Verschließen
der oberen Öffnung des Kochgefäßes (41), wobei
das Kochgefäß (41) einen Verbindungsabschnitt
(42) und in dem Verbindungsabschnitt (42) ein freies
Ende der Drehwelle mit ersten Kupplungsmitteln und
mit der Heizeinrichtung elektrisch verbundene elek-
trische Kontaktelemente aufweist, wobei der
Kochaufsatz (40) mit seinem Verbindungsabschnitt
(42) in den Aufnahmeabschnitt (30) derart einsetz-
bar und dabei lösbar mit der Küchenmaschinenbasis
(29) verbindbar ist, dass die elektrischen Kontakte-
lemente des Kochaufsatzes (40) mit den elektri-
schen Kontakten (34) der Küchenmaschinenbasis
(29) elektrisch kontaktieren und dass die Drehwelle
des Rührwerks mit dem ersten Kupplungsabschnitt
über den zweiten Kupplungsabschnitt (33) mit der
Antriebswelle (32) drehfest verbunden ist zum An-
treiben des Rührwerks.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.

1. Backaufsatz (1) für eine Küchenmaschine (28) mit

• einem einen Aufnahmeraum (3) mit Innenwän-
den (4) einfassenden, oberseitig eine Einsetz-
öffnung (5) aufweisenden Außengefäß (2),
• einem einen Boden (9) und Seitenwände (10)
aufweisenden, eine obere Öffnung (12) aufwei-
senden, einen Zubereitungsraum (11) aufwei-
senden Zubereitungsgefäß (8), das in dem Auf-
nahmeraum (3) so angeordnet ist, dass zwi-
schen dem Boden (9) und den Seitenwänden
(10) des Zubereitungsgefäßes (8) und den den
Aufnahmeraum (3) einfassenden Innenwänden
(4) des Außengefäßes (2) ein Zwischenraum
(13) gebildet ist,
• einer in dem Zwischenraum (13) angeordneten
Heizeinrichtung (14),
• einem eine durch den Boden (9) des Zuberei-
tungsgefäßes (8) und durch einen Bodenab-
schnitt des Außengefäßes (2) hindurchgeführte
Drehwelle (16) sowie ein mit der Drehwelle (16)
verbundenes, in dem Zubereitungsraum (11)
angeordnetes Misch- und Knetwerkzeug (18)
aufweisenden Misch- und Knetwerk (15) und
• einem Deckel (23) zum Verschließen der Ein-
setzöffnung (5),

wobei das Außengefäß (2) im Bereich des Boden-
abschnitts einen Verbindungsabschnitt (22) zum lös-
baren Einsetzen in einen Aufnahmeabschnitt (30)
einer Küchenmaschinenbasis (29) aufweist, wobei
in dem Verbindungabschnitt (22) ein freies Ende der
Drehwelle (16) angeordnet ist, das einen ersten
Kupplungsabschnitt (17) aufweist zum drehfesten
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Verbinden mit einem an einer Antriebswelle (32) ei-
ner Küchenmaschinenbasis (29) angeordneten
zweiten Kupplungsabschnitt (33), und wobei in dem
Verbindungsabschnitt (22) weiterhin elektrisch mit
der Heizeinrichtung (14) verbundene elektrische
Kontaktelemente (19) zum lösbaren Verbinden mit
elektrischen Kontakten (34) einer Küchenmaschi-
nenbasis (19) angeordnet sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zubereitungsgefäß (11) lösbar
in den Aufnahmeraum (3) einsetzbar gestaltet ist.

2. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Misch- und Knetwerkzeug (18) lösbar mit der Dreh-
welle (16) verbindbar ist.

3. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das in
den Aufnahmeraum (3) eingesetzte Zubereitungs-
gefäß (8) mit seiner oberen Öffnung (12) unterhalb
der Einsetzöffnung (5) liegt, so dass der Deckel (23)
die obere Öffnung (12) des Zubereitungsgefäßes (8)
nicht verschließt, wenn er in einer die Einsetzöffnung
(5) verschließenden Verschlussstellung angeordnet
ist.

4. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch Verbindungs-
strukturen am Außengefäß (2) und Gegenstrukturen
am Deckel (23), wobei der Deckel (23) durch Zu-
sammenwirken der Verbindungsstrukturen und Ge-
genstrukturen an dem Außengefäß (2) verriegelnd
festlegbar ist.

5. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel (23) von dem Außengefäß (2) vollständig ab-
nehmbar gestaltet ist.

6. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen an dem
Deckel (23) vorgesehenen Positionsgeberabschnitt
(24) zum Zusammenwirken mit einem Positionsfüh-
ler an der Küchenmaschinenbasis (29) für eine Über-
wachung einer vollständig verriegelten und den Auf-
nahmeraum (3) verschließenden Position des De-
ckels (23).

7. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Tempe-
ratursensor zum Ermitteln einer Temperatur des Zu-
bereitungsgefäßes (8), der Luft in dem Zwischen-
raum (13) und/oder eines in dem Zubereitungsraum
(11) befindlichen Backgutes, wobei eine Signallei-
tung des Temperatursensors mit einem in dem Ver-
bindungsabschnitt (22) gelegenen Signalkontakte-
lement verbunden ist.

8. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen an dem
Backaufsatz (1) angeordneten, zum Übermitteln ei-
ner Identifikationsinformation an eine Küchenma-
schinenbasis (29) eingerichteten Identifikationsträ-
ger (21), insbesondere einen RFID-Chip.

9. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Außengefäß (2) doppelwandig gebildet ist mit einer
unter Belassung eines Zwischenraums (7) die In-
nenwände (4) umgebenden Außenwand (6).

10. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel (23) eine, insbesondere zentrale, Öffnung
(25) und eine Abdeckung (26) zum wahlweisen Ver-
schließen der Öffnung (25) aufweist.

11. Backaufsatz (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel (23) eine Dampfaustrittsöffnung (27) auf-
weist.

12. Küchenmaschine (28) mit einer Küchenmaschinen-
basis (29), die eine Antriebswelle (32) und einen Mo-
tor (35) zum rotierenden Antreiben der Antriebswelle
(32) aufweist und die eine Steuerung (38) aufweist
zum Ansteuern des Motors (32) und zum Ausgeben
eines Heizstroms, wobei die Küchenmaschinenba-
sis (29) einen Aufnahmeabschnitt (30) aufweist, in
dem die Antriebswelle (32) mit einem zweiten Kupp-
lungsabschnitt (33) mündet und in dem elektrische
Kontakte (34) zum Beaufschlagen mit dem Heiz-
strom angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Küchenmaschine (28) einen Backaufsatz
(1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche auf-
weist, der mit seinem Verbindungsabschnitt (22) in
den Aufnahmeabschnitt (30) derart einsetzbar und
dabei lösbar mit der Küchenmaschinenbasis (29)
verbindbar ist, dass die elektrischen Kontaktelemen-
te (19) des Backaufsatzes (1) mit den elektrischen
Kontakten (34) der Küchenmaschinenbasis (29)
elektrisch kontaktieren und dass die Drehwelle (16)
mit dem ersten Kupplungsabschnitt (17) über den
zweiten Kupplungsabschnitt (33) mit der Antriebs-
welle (32) drehfest verbunden ist zum Antreiben des
Misch- und Knetwerks (15).

13. Küchenmaschine (28) nach Anspruch 12 mit einem
Backaufsatz (1) nach Anspruch 7 oder einem oder
mehreren der auf Anspruch 7 unmittelbar oder mit-
telbar rückbezogenen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Küchenmaschinenbasis
(29) einen Positionsfühler aufweist, der eine Stellung
des Positionsgeberabschnitts (24) in einer das Au-
ßengefäß (2) fest verschließenden und verriegelten
Position des Deckels (23) erfasst und in Folge dieser
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Erfassung ein Signal an die Steuerung (38) ausgibt.

14. Küchenmaschine (28) nach einem der Ansprüche
12 oder 13 mit einem Backaufsatz (1) nach Anspruch
9 oder einem oder mehreren der auf Anspruch 9 un-
mittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüche,
gekennzeichnet durch eine in der Küchenmaschi-
nenbasis (29) angeordneten Leseeinrichtung zum
Auslesen des Identifikationsträgers (21), insbeson-
dere einen RFID-Leser, wobei die Leseeinrichtung
mit der Steuerung (38) verbunden ist zum Übermit-
teln von Daten an die Steuerung (38).

15. Küchenmaschine (28, 39, 44), nach einem der An-
sprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
sie weiterhin einen Kochaufsatz (40) aufweist mit ei-
nem einen Garraum umschließenden, eine obere
Öffnung aufweisenden Kochgefäß (41), einer in dem
Kochgefäß (41) angeordneten Heizeinrichtung und
einem an dem Kochgefäß (41) insbesondere lösbar
angeordneten und in den Garraum hineinragenden
Rührwerk, das eine Drehwelle und an der Drehwelle
festgelegte Rührmittel, insbesondere Rührklingen,
umfasst, sowie einem Deckel (43) zum Verschließen
der oberen Öffnung des Kochgefäßes (41), wobei
das Kochgefäß (41) einen Verbindungsabschnitt
(42) und in dem Verbindungsabschnitt (42) ein freies
Ende der Drehwelle mit ersten Kupplungsmitteln und
mit der Heizeinrichtung elektrisch verbundene elek-
trische Kontaktelemente aufweist, wobei der
Kochaufsatz (40) mit seinem Verbindungsabschnitt
(42) in den Aufnahmeabschnitt (30) derart einsetz-
bar und dabei lösbar mit der Küchenmaschinenbasis
(29) verbindbar ist, dass die elektrischen Kontakte-
lemente des Kochaufsatzes (40) mit den elektri-
schen Kontakten (34) der Küchenmaschinenbasis
(29) elektrisch kontaktieren und dass die Drehwelle
des Rührwerks mit dem ersten Kupplungsabschnitt
über den zweiten Kupplungsabschnitt (33) mit der
Antriebswelle (32) drehfest verbunden ist zum An-
treiben des Rührwerks.
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